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Synopse 
 

alte Fassung  neue Fassung 

 
 

§ 3 

Beitragsmaßstab 

 

(1) Maßstab für den Beitrag ist die Veranlagungsfläche. Diese ergibt sich 

durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem 

Veranlagungsfaktor. 

 

(2) Als Grundstücksfläche gilt: 

 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die 

tatsächliche Grundstücksfläche, 

 

b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, d.h. bei Grundstücken im 

unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) und im Außenbereich (§ 

35 BauGB) die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe 

von 35,00 m von der Grundstücksgrenze, die der 

Erschließungstraße zugewandt ist, die das Grundstück wegemäßig 

erschließt (Tiefenbegrenzung). Bei Grundstücken, die nicht an eine 

Erschließungsstraße unmittelbar angrenzen, wird die Fläche von 

der zu der Erschließungsstraße liegenden Grundstücksseite bis zu 

einer Tiefe von 35,00 m zugrunde gelegt. Reicht die bauliche oder 

gewerbliche Nutzung über diese Tiefenbegrenzung hinaus, so ist 

die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der 

baulichen Nutzung bestimmt wird, die einen Entwässerungsbedarf 

nach sich zieht. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige 

Verbindung zur Straße herstellen, bleiben bei der Bestimmung der 

Grundstückstiefe unberücksichtigt. 

 

  

§ 3 

Beitragsmaßstab 

 

(1)     unverändert 

 

 

 

(2) Als Grundstücksfläche gilt: 

 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die 

tatsächliche Grundstücksfläche, 

 

b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, d.h. bei Grundstücken im 

unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) die tatsächliche 

Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 35,00 m von der 

Grundstücksgrenze, die der Erschließungstraße zugewandt ist, die 

das Grundstück wegemäßig erschließt (Tiefenbegrenzung). Bei 

Grundstücken, die nicht an eine Erschließungsstraße unmittelbar 

angrenzen, wird die Fläche von der zu der Erschließungsstraße 

liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 35,00 m 

zugrunde gelegt. Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung 

über diese Tiefenbegrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe 

maßgebend, die durch die hintere Grenze der baulichen Nutzung 

bestimmt wird, die einen Entwässerungsbedarf nach sich zieht. 

Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur 

Straße herstellen, bleiben bei der Bestimmung der 

Grundstückstiefe unberücksichtigt, 
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(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche mit 

einem Veranlagungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 

 

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit:   1,00 

 

b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit:   1,25 

 

c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:   1,50 

 

d) bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit: 1,75 

 

(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan 

festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Weist der 

Bebauungsplan nur Grundflächen- und Baumassenzahl oder nur die 

zulässige Höhe der Bauwerke und keine höchstzulässige Zahl der 

Vollgeschosse aus, so gilt als Geschosszahl die Höhe des Bauwerks 

geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen abgerundet oder 

aufgerundet werden. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl 

zugelassen oder vorhanden und geduldet, so ist diese zugrunde zu 

legen.  

 

(5) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die im 

Bebauungsplan weder die Geschosszahl noch die Baumassenzahl 

festgesetzt ist, ist maßgebend: 

 

a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen 

Geschosse, 

 

 

c) bei Grundstücken des Außenbereichs im Sinne des § 35 

Baugesetzbuch gilt als Grundstücksfläche die wohnbaulich, 

gewerblich oder industriell genutzte überbaute Fläche geteilt durch 

die Grundflächenzahl 0,2, höchstens jedoch die gesamte 

Grundstücksfläche. 

 

(3)     unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)     unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)     unverändert 
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b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf 

den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend 

vorhandenen Geschosse. 

 

(6) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden 

dürfen, gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. 

 

(7) In Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten werden die in Abs. 3 

genannten Nutzungsfaktoren um je 0,30 erhöht. Dieses gilt auch, wenn 

Gebiete nicht in einem Bebauungsplan festgesetzt, aber aufgrund der 

vorhandenen Bebauung und sonstigen Nutzung als Kerngebiete, 

Gewerbegebiete oder Industriegebiete anzusehen sind oder wenn eine 

solche Nutzung aufgrund der in der Umgebung vorhandenen Nutzung 

zulässig wäre. 

 

 

 

 

 

(6)     unverändert 

 

 

(7)    unverändert 
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